
--- Abänderungsantrag 

der Abgeordneten Mag. Wolfgang Gerstl, Dr. Peter Wittmann 

Kolleginnen und Kollegen 

zum Bericht des Verfassungsausschusses betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das 

Bundes-Verfassungsgesetz, die Nationalrats-Wahlordnung 1992, das 

Bundespräsidentenwahlgesetz 1971, die Europawahlordnung, das Europa­

Wählerevidenzgesetz, das Volksabstimmungsgesetz 1972 und das Volksbefragungsgesetz 

1989 geändert, das Volksbegehrengesetz 2018 und das Wählerevidenzgesetz 2018 

erlassen sowie das Volksbegehrengesetz 1973 und das Wählerevidenzgesetz 1973 

aufgehoben werden (Wahlrechtsänderungsgesetz 2017)(1298 d.B.) 

Der Nationalrat wolle in Zweiter Lesung beschließen: 

Der dem Bericht des Verfassungsausschusses (1298 d.B.) angeschlossene 

Gesetzesentwurf wird wie folgt geändert: 

1. In Art. 1 lautet in Z 3 Art. 26a Abs. 2 B-VG: 

,,(2) Die Führung der Wähterevidenz und die Anlegung der entsprechenden Verzeichnisse 

bei einer Wahl zum Europäischen Parlament, einer Wahl zum Nationalrat, einer Wahl des 

Bundespräsidenten, einer Volksabstimmung und einer Volksbefragung obliegt der Gemeinde 

im übertragenen Wirkungsbereich. Die Speicherung der Daten der Wählerevidenzen erfolgt 

in einem zentralen Wählerregister, in dem auch Wählerevidenzen aufgrund der 

Landesgesetzgebung gespeichert werden können; die Länder und Gemeinden können diese 

Daten für solche Verzeichnisse in ihrem Zuständigkeitsbereich verwenden." 

2. In Art. 3 lautet das Inhaltsverzeichnis samt Überschrift wie folgt: 

"Inhaltsverzeichnis 

§ 1. Führung der Wählerevidenz 

§ 2. Voraussetzung für die Eintragung 

§ 3. Eintragung von Österreichern, die ihren Hauptwohnsitz im Ausland haben 

§ 4. Zentrales Wählerregister (ZeWaeR) 

§ 5. Einsichtnahme in die Wählerevidenz 
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§ 6. Berichtigungsanträge 

§ 7. Verständigung der von Berichtigungsanträgen betroffenen Personen 

§ 8. Behörden im Berichtigungsverfahren 

§ 9. Entscheidung über Berichtigungsanträge 

§10. Beschwerde gegen Entscheidungen über Berichtigungsanträge 

§ 11. Amtswegige Führung der Wählerevidenz 

§ 12. Hauskundmachungen 

§ 13. Fristen 

§ 14. Kosten 

§ 15. Schriftliche Anbringen, Abgabenfreiheit 

§ 16. Verweisungen 

§ 17. Übergangsbestimmung 

§ 18. Vollziehung 

§ 19. In- und Außerkrafttreten 

Anlage: Wähleranlageblatt" 

3. In Art. 4 lautet Z. 10j: 

,,10j. §90 Abs. 1 lautet: 

,,(1) Am Tag nach der Wahl, 9.00 Uhr, prüft die Bezirkswahlbehörde, allenfalls unter 

Heranziehung von Hilfsorganen, die gemäß § 60 im Weg der Briefwahl bis zum Wahltag, 

17.00 Uhr, eingelangten sowie die gemäß § 70 Abs. 3 von den örtlichen Wahlbehörden 

entgegengenommenen und an die Bezirkswahlbehörde weitergeleiteten Wahlkarten des 

eigenen Regionalwahlkreises auf die Unversehrtheit des Verschlusses. Anschließend prüft 

die Bezirkswahlbehörde, allenfalls unter Heranziehung von Hilfsorganen, ob die auf den 

Wahlkarten aufscheinenden eidesstattlichen Erklärungen (§ 60 Abs; 2) vorliegen. 

Wahlkarten, die diese Voraussetzungen nicht erfüllen, dürfen in die Ergebnisermittlung nicht 

miteinbezogen werden. Danach öffnet die Bezirkswahlbehörde, allenfalls unter 

Heranziehung von Hilfsorganen, die Wahlkarten, entnimmt die darin enthaltenen 

miteinzubeziehenden beigefarbenen Wahlkuverts und legt diese in ein hierfür vorbereitetes 

Behältnis. Wahlkarten, bei denen ein Nichtigkeitsgrund gemäß § 60 Abs. 3 Z 2 bis 5 vorliegt, 

dürfen in die Ergebnisermittlung ebenfalls nicht miteinbezogen werden. Nicht 

miteinzubeziehende Wahlkarten sind dem Wahlakt unter Verschluss beizufügen. Die Gründe 

für das Nicht-Miteinbeziehen der Wahlkarten sind in einer Niederschrift festzuhalten. Nach 

gründlichem Mischen der miteinzubeziehenden Wahlkuverts hat die Bezirkswahlbehörde 

diese, allenfalls unter Heranziehung von Hilfsorganen, zu öffnen, die amtlichen Stimmzettel 

zu entnehmen, deren Gültigkeit zu überprüfen, die ungültigen amtlichen Stimmzettel mit 
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fortlaufender Nummer zu versehen und für die mittels Briefwahl abgegebenen Stimmen 

festzustellen: 

1. die Gesamtsumme der abgegebenen gültigen und ungültigen Stimmen; 

2. die Summe der abgegebenen ungültigen Stimmen; 

3. die Summe der abgegebenen gültigen Stimmen; 

4. die auf die einzelnen Parteien entfallenden abgegebenen gültigen Stimmen 

(Parteisummen)."" 

4. In Art. 4 lautet Z 10m: 

,,10m. § 96 Abs. 2 lautet: 

,,(2) Am vierten Tag nach dem Wahltag, 9.00 Uhr, prüft die Landeswahlbehörde, allenfalls 

unter Heranziehung von Hilfsorganen, die gemäß § 94 Abs. 3 von den anderen 

Landeswahlbehörden weitergeleiteten Wahlkarten auf die Unversehrtheit des Verschlusses. 

Anschließend prüft die Landeswahlbehörde, allenfalls unter Heranziehung von Hilfsorganen, 

ob die auf den Wahlkarten aufscheinenden eidesstattlichen Erklärungen (§ 60Abs~ 2)· 

vorliegen. Wahlkarten, die diese Voraussetzungen nicht erfüllen, dürfen in die 

Ergebnisermittlung nicht miteinbezogen werden. Danach öffnet die Landeswahlbehörde, 

allenfalls unter Heranziehung von Hilfsorganen, die Wahlkarten, entnimmt die darin 

enthaltenen miteinzubeziehenden beigefarbenen Wahlkuverts und legt diese in ein hierfür 

vorbereitetes Behältnis. Wahlkarten, bei denen ein Nichtigkeitsgrund gemäß § 60 Abs. 3 Z 2 

bis 5 vorliegt, dürfen in die Ergebnisermittlung ebenfalls nicht miteinbezogen werden. Nicht 

miteinzubeziehende Wahl karten hat die Landeswahlbehörde dem Wahlakt unter Verschluss 

beizufügen. "" 

5. In Art. 5 lautet in Z 3c die Absatzbezeichnung statt ,,(3)" richtigerweise ,,(15)'~ in 

diesem Absatz lautet der zweite Satz: "Bei der Bekanntgabe der Zahl der Wahlkarten ist 

jeweils die Zahl der an im Ausland lebende Wahlberechtigte sowie die Zahl der für den 

zweiten Wahlgang ausgestellten Wahlkarten getrennt auszuweisen." 

6. In Art. 5 lautet Z 3f: 

,,3f. § 14a Abs. 1 lautet: 

,,(1) Am Tag nach der Wahl, 9.00 Uhr, prüft die Bezirkswahlbehörde, allenfalls unter 

Heranziehung von Hilfsorganen, die im Weg der Briefwahl bis zum Wahltag, 17.00 Uhr, 

eingelangten sowie die allenfalls gemäß § 70 Abs. 3 von den örtlichen Wahlbehörden 

entgegengenommenen und an die Bezirkswahlbehörde weitergeleiteten Wahlkarten, 

gleichgültig in welchem Stimmbezirk diese ausgestellt worden sind, auf die Unversehrtheit 

des Verschlusses. Anschließend prüft die Bezirkswahlbehörde, allenfalls unter Heranziehung 
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von Hilfsorganen, ob die auf den Wahlkarten aufscheinenden eidesstattlichen Erklärungen (§ 

10 Abs. 3) vorliegen. Wahlkarten, die diese Voraussetzungen nicht erfüllen, dürfen in die 

Ergebnisermittlung nicht miteinbezogen werden. Danach öffnet die Bezirkswahlbehörde, 

allenfalls unter Heranziehung von Hilfsorganen, die Wahlkarten, entnimmt die darin 

enthaltenen miteinzubeziehenden Wahlkuverts und legt diese in ein hierfür vorbereitetes 

Behältnis. Wahlkarten, bei denen ein Nichtigkeitsgrund gemäß § 10 Abs. 5 Z 2 bis 7 vorliegt, 

dürfen in die Ergebnisermittlung ebenfalls nicht miteinbezogen werden. Nicht 

miteinzubeziehende Wahlkarten sind dem Wahlakt unter Verschluss beizufügen. Die Gründe 

für das Nicht-Miteinbeziehen der Wahlkarten sind in einer Niederschrift festzuhalten. Nach 

gründlichem Mischen der miteinzubeziehenden Wahlkuverts hat die Bezirkswahlbehörde 

diese, allenfalls unter Heranziehung von Hilfsorganen, zu öffnen, die amtlichen Stimmzettel 

zu entnehmen, deren Gültigkeit zu überprüfen, die ungültigen amtlichen Stimmzettel mit 

fortlaufender Nummer zu versehen und für die mittels Briefwahl abgegebenen Stimmen 

entsprechend § 14 Abs. 1 oder 2 festzustellen."" 

7. In Art. 6 entfällt in Z 8c § 28 Abs. 1 im ersten Satz das Wort "ist". 

8. In Art. 6 lautet Z 8j: 

118j. § 72 Abs. 1 lautet: 

,,(1) Am Tag nach der Wahl, 9.00 Uhr, prüft die Bezirkswahlbehörde, allenfalls unter 

Heranziehung von Hilfsorganen, die gemäß § 46 im Weg der Briefwahl bis zum Wahltag, 

17.00 Uhr, eingelangten sowie die allenfalls· gemäß § 56 Abs. 3 von den örtlichen 

Wahlbehörden entgegengenommenen und an die Bezirkswahlbehörde weitergeleiteten 

Wahlkarten, gleichgültig in welchem Stimmbezirk diese ausgestellt worden sind, auf die 

Unversehrtheit des Verschlusses. Anschließend prüft die Bezirkswahlbehörde, allenfalls 

unter Heranziehung von Hilfsorganen, ob die auf den Wahlkarten aufscheinenden 

eidesstattlichen Erklärungen (§ 46 Abs. 2) vorliegen. Wahlkarten, die diese Voraussetzungen 

nicht erfüllen, dürfen in die Ergebnisermittlung nicht miteinbezogen werden. Danach öffnet 

die Bezirkswahlbehörde, allenfalls unter Heranziehung von Hilfsorganen, die Wahlkarten, 

entnimmt die darin enthaltenen miteinzubeziehenden beigefarbenen Wahlkuverts und legt 

diese in ein hierfür vorbereitetes Behältnis. Wahlkarten, bei denen ein Nichtigkeitsgrund 

gemäß § 46 Abs. 3 Z 2 bis 5 vorliegt, dürfen in die Ergebnisermittlung ebenfalls nicht 

miteinbezogen werden. Nicht miteinzubeziehende Wahlkarten sind dem Wahlakt unter 

Verschluss beizufügen. Die Gründe für das Nicht-Miteinbeziehen der Wahlkarten sind in 

einer Niederschrift festzuhalten. Nach gründlichem Mischen der miteinzubeziehenden 

Wahlkuverts hat die Bezirkswahlbehörde diese, allenfalls unter Heranziehung von 
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Hilfsorganen, zu öffnen, die amtlichen Stimmzettel zu entnehmen, deren Gültigkeit zu 

überprüfen, die ungültigen amtlichen Stimmzettel mit fortlaufender Nummer zu versehen und 

für die mittels Briefwahl abgegebenen Stimmen festzustellen: 

1. die Gesamtsumme der abgegebenen gültigen und ungültigen Stimmen; 

2. die Summe der abgegebenen ungültigen Stimmen; 

3. die Summe der abgegebenen gültigen Stimmen; 

4. die auf die einzelnen Parteien entfallenden abgegebenen gültigen Stimmen 

(Parteisummen). 

9. In Art. 7 lautet in Z 10 § 18 Abs. 2 wie folgt: 

,,(2) Am 2. Jänner 2018 haben die Gemeinden die Daten ihrer Europa-Wählerevidenzen mit 

dem Stand 31. Dezember 2017 in das ZeWaeR zu übertragen und dort weiter zu führen; die 

bisherigen Wählerevidenzen sind spätestens am 2. März 2018 zu löschen." 
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Begründung: 

Zu Z 1: 

Die derzeit vorgeschlagene Regelung des Art. 26a Abs. 2 B-VG kann auch so ausgelegt 

werden, dass Daten der Wählerevidenzen der Länder (z. B. weiterer Wohnsitz) von der 

Speicherung nicht umfasst sein müssen. 

Diese geänderte Bestimmung soll klar zum Ausdruck bringen, dass die Daten der 

Wählerevidenzen aufgrund der Landesgesetzgebung (z. B. Hauptwohnsitz und weiterer 

Wohnsitz) im zentralen Wählerregister gespeichert werden. 

Zu Z 2, 5, 7 und 9: 

Es handelt sich bei diesen Änderungen um rein redaktionelle Korrekturen. 

Zu Z 3, 4, 6 und 8: 

In entsprechender Umsetzung des,VfGH-Erkenntnisses zur Bundespräsidentenwahl 2016 

sollen die Aufgaben der Wahlbehörden noch genauer definiert werden. 

., 
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